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Produktinformationsblatt für die Hausratversicherung

1.	 Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine Hausratversicherung an. Grundlage 
sind die beigefügten Allgemeinen Bedingungen für die 
Hausratversicherung (VHB) sowie alle weiteren im Antrag 
genannten Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen 
gemäß den jeweiligen Deckungskonzepten.

2.	� Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht 
versichert?
Wir versichern Ihren Hausrat gegen Schäden durch Feuer, 
Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus nach Einbruch, Lei-
tungswasser, Sturm (soweit dieser eine Windstärke von 8 
Beaufort, d. h. 63 km/h erreicht) und Hagel. Näheres hier-
zu finden Sie in Abschnitt A §1 der beigefügten VHB. Wir 
erstatten Ihnen die Reparaturkosten, wenn Haushaltsge-
genstände durch diese Gefahren beschädigt werden. Wer-
den Ihre Sachen zerstört oder werden diese bei einem 
Einbruch gestohlen, erhalten Sie von uns den Wiederbe-
schaffungspreis (Neuwert). Weitere Informationen finden 
Sie in Abschnitt  A § 12 der beigefügten VHB.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht nur auf Haus-
haltsgegenstände, wie Möbel, Teppiche, Bekleidung, son-
dern umfasst auch Ihre elektrischen und elektronischen 
Haushaltsgeräte (z. B. Waschmaschine, TV, Computer) so-
wie Antennen und Markisen, die zu Ihrer Wohnung gehö-
ren. Darüber versichern wir auch Bargeld und andere Wert-
sachen (z. B. Schmuck); die Entschädigung für Wertsachen 
ist jedoch der Höhe nach begrenzt.

Versicherungsschutz für Fahrraddiebstahlschäden ist in 
der Hausratversicherung nicht enthalten, kann aber über 
eine Klausel gesondert vereinbart werden. Grundsätzlich 
nicht versichert ist das Gebäude selbst, in dem sich der 
Hausart befindet. Ferner besteht im Regelfall kein Versi-
cherungsschutz für Kraftfahrzeuge aller Art. Weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie in Abschnitt A § 6 der beige-
fügten VHB.

Es spielt übrigens keine Rolle, ob die Haushaltsgegenstän-
de Ihnen gehören oder nicht – vom Versicherungsschutz 
ausgenommen ist lediglich das Eigentum von Untermie-
tern.

3.	� Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn 
bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder 
verspätet zahlen?
Die Höhe des zu zahlenden Beitrages und die entspre-
chende Zahlungsweise entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag 
bzw. dem Versicherungsschein und den jeweiligen Bei-
tragsrechnungen.

Denken Sie bitte daran, dass Sie die Prämie unverzüglich 
zu zahlen haben, wenn der im Versicherungsschein ange-
gebene Zeitpunkt des Versicherungsbeginns erreicht ist; 
Ihr Widerrufrecht bleibt hiervon selbstverständlich unbe-
rührt. Bei verspäteter Zahlung beginnt der Versicherungs-
schutz erst mit dem Eingang der verspäteten Zahlung bei 
uns. Außerdem können wir bis zum Eingang der verspä-
teten Zahlung vom Vertrag zurücktreten. Zahlen Sie einen 
der weiteren Beiträge nicht rechtzeitig, gefährden Sie Ih-
ren Versicherungsschutz. Außerdem können wir den Ver-
trag unter bestimmten Voraussetzungen kündigen. Falls 
Sie uns eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie 
bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Kon-
to. Bitte beachten Sie, dass sich die Prämie während der 
Laufzeit ändern kann. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ih-
rem Antrag und dem Abschnitt B § 2 bis § 6 der beige-
fügten VHB.

4.	 Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn 
sonst müssten wir einen erheblich höheren Beitrag verlan-
gen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versiche-
rungsschutz herausgenommen. Nicht versichert sind ins-
besondere

	 – �Schäden durch einfachen Diebstahl (d. h. es liegt weder 
ein Einbruch noch ein Raub vor);

	 – Sengschäden in der Basis-Deckung;
	 – �Schäden durch Elementargefahren; dies sind Über-

schwemmung, Sturmflut, Erdbeben, Erdsenkung, Erd-
rutsch, Lawinen, Schneedruck und Vulkanausbruch; die-
se Gefahren können aber über eine ergänzend abzu- 
schließende Vereinbarung versichert werden.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und 
eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe finden 
Sie jeweils im Anschluss an die Beschreibung der versi-
cherten Gefahren (Abschnitt A § 1 bis § 5 der beigefügten 

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene Hausratversi-
cherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich ausschließ-
lich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Lesen Sie deshalb die 
gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.



VHB). Darüber hinaus finden Sie eine Darstellung der nicht 
versicherten Sachen in Abschnitt A § 6 der beigefügten 
VHB.

5.	� Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss 
und welche Folgen können Verletzungen dieser 
Pflichten haben?
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, 
müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen 
unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
Andernfalls können wir uns vorzeitig von dem Vertrag lö-
sen und Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz. Gegebe-
nenfalls können wir auch die Versicherungsbeiträge an-
passen. Näheres entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 1 der 
beigefügten VHB. Wenn der Hausrat bereits versichert 
war, nennen Sie uns bitte zudem den letzten Versicherer 
des Hausrates sowie alle Schäden, die an diesen gemeldet 
wurden.

6.	� Welche Pflichten haben Sie während der Vertrags-
laufzeit und welche Folgen können Verletzungen 
dieser Pflichten haben?
Wenn sich Ihre im Versicherungsantrag oder später zum 
Vertrag gemachten Angaben verändern sollten, dann den-
ken Sie bitte daran uns anzusprechen. Denn es kann sein, 
dass sich dann die Notwendigkeit ergibt, den Versiche-
rungsvertrag anzupassen. Ein typischer Fall ist beispiels-
weise ein Umzug, da sich dadurch z. B. die wesentlichen 
Grundlagen der Bemessung Ihrer Prämie verändern kön-
nen, etwa die Quadratmeterzahl der Wohnung.

Darüber hinaus müssen Sie uns vorab über besondere Um-
stände informieren, die nach allgemeiner Lebenserfahrung 
das Risiko eines Schadens erhöhen könnten. Dies ist z.B. 
der Fall, wenn am Haus ein Baugerüst aufgestellt wird oder 
Ihre Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt ist; in diesen 
Fällen steigt das Risiko eines Einbruchs deutlich an.

Welche Verpflichtungen konkret bestehen, entnehmen Sie 
bitte Abschnitt A § 16 und § 17 der beigefügten VHB.

Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. 
Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Schwere der Pflichtverletzung kön-
nen Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise ver-
lieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig 
vom Vertrag lösen. Näheres entnehmen Sie bitte Abschnitt 
B § 8 und § 9 der beigefügten VHB.

7.	� Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall und 
welche Folgen können Verletzungen dieser Pflich-
ten haben?
Rufen Sie im Brandfall sofort die Feuerwehr, schließen Sie 
bei Leitungswasserschäden den Haupthahn. Versuchen 
Sie den Schaden gering zu halten, ohne Ihre eigene Sicher-
heit zu gefährden. Wenn ein Schadenfall eingetreten ist, 
setzen Sie sich bitte unverzüglich mit uns in Verbindung. 
Bitte erleichtern Sie uns die Untersuchungen, die nötig 
sind, um Ursache und Höhe des Schadens festzustellen. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt B § 8 
der beigefügten VHB.

Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. 
Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Schwere der Pflichtverletzung kön-
nen Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise ver-
lieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig 
vom Vertrag lösen. Näheres entnehmen Sie bitte Abschnitt 
B § 8 der beigefügten VHB.

8.	 Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Bei-
trags gemäß Ziffer 3 dieses Blattes rechtzeitig erfolgt. Den 
bei Erteilung dieses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt 
für den Beginn Ihres Versicherungsschutzes entnehmen 
Sie bitte Ihrem Versicherungsschein. In Ihrem Versiche-
rungsschein finden Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit 
und -ende. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens 
einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein 
weiteres Jahr, wenn wir den Vertrag nicht spätestens drei 
Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat 
Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können 
wir diesen bereits zum Ende des dritten Jahres kündigen. 
Beachten Sie auch hier, dass Ihnen unsere Kündigung hier-
bei drei Monate vor Ablauf der ersten drei Jahre Ihrer Ver-
tragslaufzeit oder jedes darauf folgenden Jahres zugehen 
muss. Weitere Einzelheiten können Sie Abschnitt B § 3 der 
beigefügten VHB entnehmen.

9.	 Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen 
Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Vertrages be-
stehen weitere Kündigungsrechte. Hierzu gehört das 
Recht, dass Sie oder wir den Vertrag auch vorzeitig kündi-
gen können, wenn wir eine Leistung erbracht haben. Ein-
zelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 15 der beige-
fügten VHB.
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Baden-Badener Versicherung AG
Schlackenbergstraße 20
66386 St. Ingbert  
Telefon: (06894) 915-911  
Telefax: (06894) 915-434
E-Mail: versicherung@baden-badener.de
Internet: www.baden-badener.de

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Christoph Borgmann
Vorstand: Axel Schmitz, Jürgen Schulz
Registergericht: Amtsgericht Saarbrücken
Handelsregister: HRB 32872

Haben Sie Fragen? Wenden Sie sich 
bitte an Ihren Ansprechpartner:


